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Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofs vom 21.08.03

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit dem o. g. Schreiben hatte der Rechnungshof in Erledigung eines Hauptaus​schussbeschlusses mitgeteilt, dass er das Verfahren der Tarifgenehmigung für den Kalkulationszeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2004 begleitet und der Preisbildungs- und Preisüberwachungsstelle bei der Senatsverwaltung für Wirt​schaft, Arbeit und Frauen rechtzeitig kritische Hinweise zu den vorgelegten Kalkula​tionsunterlagen gegeben hatte. Dies trug dazu bei, dass die Tarifgenehmigung vom 31. März 2003 nur vorläufig bis zum 31. Dezember 2003 erteilt und mit erheblichen Auflagen für die BSR versehen worden ist. Den BSR ist dabei insbesondere aufgege​ben worden, bis zum 1. Oktober 2003 eine von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erarbeitete, selbsterklärende schriftliche Dokumentation der Tarifkalkulation 2003/2004 vorzulegen. Der Rechnungshof hielt es daher für sinnvoll, erst nach Vorlage der Do​kumentation zu untersuchen, ob und wie die Auflagen von den BSR erfüllt worden sind.

Hierzu wird berichtet:



Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hat die BSR bei der Überarbeitung und Vervollständigung der Tarifkalkulation begleitet. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfungs​gesellschaft sind mit der zusammen mit einem neuerlichen Antrag auf Genehmigung der Tarife am 30. September 2003 vorgelegten Dokumentation die Kriterien Selbsterklärung, Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit erfüllt. Ein sachverständiger Dritter könne sich mit den vorgelegten Unterlagen einen ausreichenden Überblick über die Systematik der Tarif​kalkulation 2003/2004 verschaffen.

Der Rechnungshof hat bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Einsicht in den Antrag der BSR vom 30. September 2003 einschließlich der Dokumentationsunterla​gen genommen und stellt dazu fest:

1.
Die BSR haben die Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 31. März 2003, die die Füllgrade und Füllgewichte so​wie die Komforttarife betreffen, im Ergebnis bisher nicht vollständig erfüllt. Die Auswir​kungen auf die genehmigte Tarifkalkulation der BSR stehen noch nicht fest und können daher nicht beurteilt werden.

2.
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen als Genehmigungsbehörde hat von den BSR erstmals eine zusammenhängende, systematische Darstellung der Kosten​rechnung, der Wirtschaftsplanung und der Tarifkalkulation (Dokumentation) gefordert. Die von den BSR vorgelegte Dokumentation war jedoch aufgrund der teilweisen Mikrodar​stellung und schlechter Kopierqualität nicht komplett lesbar. Zudem stellt diese Doku​mentation bei der Kalkulation auf ein Modell ab, das von einem externen Berater bereits für die vorherigen Kalkulationsperioden entworfen worden und bisher nicht ausreichend dokumentiert bzw. teilweise auch fehlerhaft war. Nach Auffassung der Wirtschaftsprü​fungsgesellschaft ist das Modell für die Zukunft dringend zu ersetzen. Der Rechnungshof hält es in diesem Zusammenhang für geboten, dass die BSR eine transparente, selbster​klärende, einheitliche und nachvollziehbare Dokumentation zu einem neuen Kalkula​tionsmodell (ab Kalkulationsperiode 2005/2006) erarbeiten, die von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen zu überprüfen ist. 

3.
Einzelfeststellungen zur Tarifdokumentation 2003/2004:


a)
Mit der Tarifkalkulation 2003/2004 nahmen die BSR u. a. bei den Deponierückstellun​gen einen Methodenwechsel vor. Die erwarteten Zinserträge für die erwirtschafteten Rückstellungen werden für die Jahre 2003 und 2004 entgeltmindernd angesetzt. Dafür legten die BSR zunächst einen Zinssatz von 3,78 v. H. zugrunde. Ein mit der Prüfung beauftragter Wirtschaftsprüfer kam jedoch zu dem Schluss, dass der Zinssatz 3,87 v. H. betragen müsse. Der Aufsichtsrat der BSR beschloss, diesen Zinssatz für die Kalkulation der Tarife 2003/2004 nicht zu verwenden, sondern erst im Rahmen der Nachkalkulation für diesen Zeitraum in Ansatz zu bringen. Die Dokumentation zur Ta​rifkalkulation 2003/2004 enthält dazu keine Hinweise. 


b)
Die von den BSR für die Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals und damit der kalkulatorischen Zinsen in der Kalkulationsperiode 2003/2004 verwendete Planbi​lanz 2003 lt. Dokumentation entspricht nicht der vom Aufsichtsrat der BSR am 19. Februar 2003 beschlossenen Wirtschaftsplanbilanz 2003. Da die Bilanzsumme lt. Wirtschafts​planbilanz geringer ist als die in der Tarifdokumentation (dort: Plan 
Stand 29.01.03) dürften insgesamt geringere ansatzfähige kalkulatorische Zinsen die Folge sein. 


c)
Bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals und der kalkulatorischen Zinsen sowie in der gesamten Dokumentation fehlen Angaben zur Höhe und Struktur der ge​planten Investitionen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ging in ihrem Gutachten zur Tarifkalkulation der BSR 2003/2004 vom 19. Februar 2003 noch von ei​nem Investitionsvolumen für 2003 von 97 Mio. € aus. Der vom Aufsichtsrat der BSR verabschiedete Wirtschaftsplan für 2003 sieht hingegen Investitionen von 135 Mio. € vor (davon 35 Mio. € für Unternehmensakquisitionen), die über Darlehen finanziert werden sollen.

Im Jahre 2002 schöpften die BSR nur 40 v. H. der geplanten Investitionssumme von ca. 111 Mio. € aus. Die Ist-Bilanz 2002 war dadurch deutlich geringer als von den BSR in der Planung der Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals unterstellt. Die Investitionen der BSR für 2003 blieben mit 38,2 Mio. € um 14 v. H. unter dem Vorjah​resbetrag und lagen wiederum bei 40 v. H. des veranschlagten Volumens.

4.
In der Tarifkalkulation 2003/2004 wurde die Verzinsung der Deponierückstellungen für den Zeitraum 1994 bis 2002 nicht berücksichtigt. Die BSR haben ein neues Gutachten zur Berechnungsgrundlage (Höhe der Deponierückstellungen für die Sanierung der De​ponien Schwanebeck, Wernsdorf und Schöneicher Plan) in Auftrag gegeben. Sollte der notwendige Rückstellungsbedarf niedriger sein als der gebildete Betrag einschließlich der angesammelten Zinserträge, muss sich der Überschussbetrag entgeltmindernd auswir​ken. Der Rechnungshof hat Pressemitteilungen vom 12. August 2004 über das Gutach​ten, das dem Rechnungshof noch nicht vorliegt, entnommen, dass die BSR statt der zu​rückgestellten 543,6 Mio. € nur noch 348,1 Mio. € für die Deponiesanierungen benötigen. Der Rechnungshof hatte bereits in seinem Jahresbericht 2000 erstmals darauf hingewie​sen, dass die BSR die Gesamtkosten für die Sanierung und Nachsorge ihrer Deponien zu hoch angesetzt haben, und kritisiert, dass kalkulatorische Zinserträge aus den dafür ge​bildeten Rückstellungen in der Kalkulation nicht berücksichtigt worden sind. Er sieht sich durch die bisher bekannt gewordenen Zahlen des Gutachtens in seiner damals geäußer​ten Auffassung bestätigt. Der Rechnungshof erwartet, dass die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen das Gutachten kritisch überprüft und dies dokumentiert. 

5.
Die Nachkalkulation der BSR zur Tarifperiode 2003/2004 muss vor dem Hintergrund der bisher nicht vollständigen Auflagenerfüllung insbesondere auf folgende Punkte geprüft werden:


-
Auswirkungen aktueller Gutachten zu Füllgraden und Füllgewichten sowie Komforttari​fen,


-
Berücksichtigung eines Zinssatzes von 3,87 v. H. für die laufende Verzinsung der De​ponierückstellungen sowie

· Berücksichtigung der erwirtschafteten Zinserträge aus Deponierückstellungen für die Jahre 1994 bis 2002 aufgrund des aktuellen Deponiegutachtens.

6.
Der Rechnungshof erwartet, dass die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen im Zusammenhang mit der Prüfung von Tarifkalkulationen die Beauftragung von externen Beratern nicht den Anstalten überlässt, sondern - soweit notwendig - selbst Gutachten in Auftrag gibt und die Kosten den Anstalten in Rechnung stellt.

7.
Der Rechnungshof regt darüber hinaus eine sachgerechte und einheitliche Ausgestaltung kommunalabgabenrechtlicher Regelungen unter Einbeziehung der Regelungen in ande​ren Bundesländern für die Anstalten öffentlichen Rechts im Land Berlin durch den Ge​setzgeber an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Harms













. . .

	Verkehrsverbindungen

U-Bahn Wittenbergplatz

Busse 129, 119, 219, 100, 187


	Zahlungen bitte bargeldlos

an die Landeshauptkasse

Klosterstr. 59

10179 Berlin
	Geldinstitut

Postbank

Berliner Bank

Berliner Sparkasse

Landeszentralbank
	Kontonummer

58-100

9 919 260 800

0 990 007 600

10 001 520
	Bankleitzahl

100 100 10

100 200 00

100 500 00

100 000 00
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